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In dieser Ausgabe: 

Sehr geehrte Damen und 
Herren, 
 
positive Steueränderungen 
gibt es für Alleinerziehende: 
Zum einen wurde der  
Grundentlastungsbetrag mit 
Wirkung ab 2023 um 252 
EUR auf 4.260 EUR pro Jahr 
erhöht. Zudem hat das Bun-
desfinanzministerium die 
positive Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs umgesetzt, 
wonach der Entlastungsbe-
trag grundsätzlich auch im 
Jahr der Eheschließung oder 
Trennung zeitanteilig bean-
sprucht werden kann. 
Darüber hinaus ist in diesem 
Monat auf folgende Aspekte 
hinzuweisen:  
§ Weniger erfreulich ist die 

Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs zum Soli-
daritätszuschlag: Denn 
die Richter halten die 
Erhebung der Ergän-
zungsabgabe in den Jah-

ren 2020 und 2021 noch 
für verfassungsgemäß. 

§ Durch das Jahressteuer-
gesetz 2022 wurde ein 
umsatzsteuerlicher Null-
steuersatz für Umsätze 
im Zusammenhang mit 
bestimmten Photovoltaik-
anlagen eingeführt. In 
einem Entwurfsschreiben 
hat sich die Finanzver-
waltung nun insbesonde-
re mit Fragen zur unent-
geltlichen Wertabgabe 
befasst. 

§ Die Regelungen zur An-
wendung des § 14c Abs. 
1 Umsatzsteuergesetz 
werden geändert bzw. 
unionskonform ausgestal-
tet werden müssen. Denn 

z u  d e r  T hem a t i k 
„überhöhter Umsatzsteu-
erausweis“ erging ein 
Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs in einem 
österreichischen Verfah-
ren, welches der deut-
schen Handhabung ent-
gegensteht. 

Diese und weitere interes-
sante Informationen finden 
Sie in der Ausgabe für März 
2023.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Fritz Schardt 
Vereidigter Buchprüfer  
Steuerberater 
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Thema des Monats 

Photovoltaikanlagen: Finanzverwaltung äußert sich zum neuen Null-
steuersatz  

meinwohl dienende Tätigkeiten 
genutzt werden, installiert wird. 
Diese Voraussetzungen gelten als 
erfüllt, wenn die installierte Brutto-
leistung der Photovoltaikanlage 
laut Marktstammdatenregister nicht 
mehr als 30 kW (peak) beträgt. 

Unentgeltliche Wertabgabe 
Altfälle: Ein Unternehmer konnte eine 
vor dem 1.1.2023 angeschaffte Photo-
voltaikanlage voll seinem Unterneh-
men zuordnen. Wenn er auf die An-
wendung der Kleinunternehmerrege-
lung (§ 19 UStG) verzichtet hat, ist er 
zum vollen Vorsteuerabzug aus der 
Anschaffung berechtigt. Der dezentral 
(privat) verbrauchte Strom unterliegt 
dann der Wertabgabenbesteuerung, 
wodurch der zunächst zulässige Vor-
steuerabzug nachgelagert ausgegli-
chen wi rd. Auch nach dem 
31.12.2022 ist in diesen Fällen wie 
bisher weiterhin grundsätzlich eine 
unentgeltliche Wertabgabe zu besteu-
ern.  
Neufälle: Erwirbt ein Unternehmer ab 
dem 1.1.2023 eine Photovoltaikanlage 

unter Anwendung des Nullsteuersat-
zes, erübrigen sich auch die Fragen 
zum Vorsteuerabzug (kein Steueran-
fall). Anders als bisher erfolgt in diesen 
Fällen daher keine Versteuerung einer 
unentgeltlichen Wertabgabe. Auch die 
Entnahme oder unentgeltliche Zuwen-
dung einer Photovoltaikanlage, die ab 
dem 1.1.2023 unter Anwendung des 
Nullsteuersatzes erworben wurde, 
stellt keine unentgeltliche Wertabgabe 
dar.  
Die Entnahme oder unentgeltliche 
Zuwendung einer Photovoltaikanlage, 
die vor dem 1.1.2023 erworben wur-
de und die zum vollen oder teilweisen 
Vorsteuerabzug berechtigt hat, unter-
liegt nach § 3 Abs. 1b UStG als unent-
geltliche Wertabgabe der Umsatzsteu-
er. Eine Entnahme ist nur möglich, 
wenn mindestens 90 % des erzeugten 
Stroms für nichtunternehmerische 
Zwecke verwendet werden. Unter den 
übrigen Voraussetzungen des § 12 
Abs. 3 UStG unterliegt diese unent-
geltliche Wertabgabe dem Nullsteuer-
satz.  

Durch das Jahressteuergesetz 2022 
wurde ein Nullsteuersatz für Umsätze 
im Zusammenhang mit bestimmten 
Photovoltaikanlagen eingeführt. Gere-
gelt ist dies in dem neuen § 12 Abs. 3 
Umsatzsteuergesetz (UStG), der am 
1.1.2023 in Kraft getreten ist. Entschei-
dend ist hier die Leistungserbringung, 
also regelmäßig die Abnahme der 
Anlage. In einem Entwurfsschreiben 
hat sich die Finanzverwaltung nun 
insbesondere mit Fragen zur unent-
geltlichen Wertabgabe befasst. 
Neuregelung 
Nach § 12 Abs. 3 UStG gilt für die 
Lieferung, den innergemeinschaftli-
chen Erwerb, die Einfuhr und die In-
stallation von Photovoltaikanlagen 
und Stromspeichern ein Steuersatz 
von 0 % (Nullsteuersatz), soweit 
§ es sich um eine Leistung an den 

Betreiber der Photovoltaikanlage 
handelt und 

§ die Anlage auf oder in der Nähe 
von Privatwohnungen, Wohnun-
gen sowie öffentlichen und ande-
ren Gebäuden, die für dem Ge-
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Wirtschaft 
Verbraucherpreisindex (Änderung zum Vorjahreswert) 

 
 

 Verzugszins bei Rechtsgeschäften (§ 288 Abs. 1 und 2 BGB) 

* Überleitungsvorschrift: Der seit dem 29.7.2014 für Handelsgeschäfte geltende Zinssatz von 9 Prozentpunkten über dem 
   Basiszinssatz ist gem. EGBGB Art. 229 § 34 Satz 1 nur auf Schuldverhältnisse anzuwenden, die nach 28.7.2014 entstan- 
   den sind.  

Monat: 01/22 06/22 09/22 12/22 01/23 

BRD gesamt: + 3,1 % + 7,6 % + 10,0 % + 8,6 % + 8,7 % 

Zeitraum Basiszins VerzugszinsVerbraucher VerzugszinsUnternehmer 

1.7. - 28.7.14 - 0,73 % 4,27 % 7,27 % 

29.7. - 31.12.14 - 0,73 % 4,27 % 8,27 %* 

1.1. - 30.6.15 - 0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

1.7. - 31.12.15 - 0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

1.1. - 30.6.16 - 0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

1.7. - 31.12.16 - 0,88 % 4,12 % 8,12 %* 

1.1. - 30.6.17 - 0,88 % 4,12,% 8,12 %* 

1.7. - 31.12.17 - 0,88 % 4,12 % 8,12 %* 

1.1. - 30.6.18 - 0,88 % 4,12 % 8,12 % 

seit 1.7.18 - 0,88 % 4,12% 8,12 % 
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In dem Veranlagungszeitraum, in dem 
sich die Ehegatten trennen, ist eine 
zeitanteilige Inanspruchnahme mög-
lich, wenn die übrigen Voraussetzun-
gen des § 24b EStG erfüllt sind. Bei 
dauerndem Getrenntleben kann der 
Entlastungsbetrag zeitanteilig ab dem 
Monat der Trennung beansprucht wer-
den. 
Der Steuerpflichtige kann den Entlas-
tungsbetrag im Jahr der Eheschließung 
zeitanteilig in Anspruch nehmen, so-
fern er die übrigen Voraussetzungen 
des § 24b EStG erfüllt, insbesondere 
nicht bereits in einer Haushaltsge-
meinschaft mit dem späteren Ehegat-
ten gelebt hat. 
Beispiel 
M ist alleinstehend und lebt mit ihrer 
minderjährigen Tochter in einem ge-
meinsamen Haushalt. Am 15. August 
zieht der neue Partner P in die Woh-
nung ein. M und P heiraten am 12. 
Dezember und wählen für diesen Ver-

anlagungszeitraum die Zusammenver-
anlagung. Bis einschließlich August 
kann M den Entlastungsbetrag zeitan-
teilig (= 8/12) in Anspruch nehmen. 
Beachten Sie 
In dem Schreiben des Bundesfinanz-
ministeriums finden sich auch viele 
Ausführungen, wann eine Haushalts-
gemeinschaft mit einer anderen voll-
jährigen Person vorliegt, die den Ent-
lastungsbetrag ausschließt: 
§ Ist der Partner nur vorübergehend 

abwesend (z. B. Krankenhausauf-
enthalt oder Auslandsreise), liegt 
weiter eine Haushaltsgemeinschaft 
vor. 

§ Ist die Abwesenheit aber nicht nur 
vorübergehend (z. B. Auszug aus 
der gemeinsamen Wohnung oder 
Meldung als vermisst), entfällt die 
Haushaltsgemeinschaft. 

 

Positive Steueränderungen für Alleinerziehende 

Seit 2023 beträgt der Grundentlas-
tungsbetrag für Alleinerziehende mit 
einem Kind pauschal 4.260 EUR pro 
Jahr (davor waren es 4.008 EUR). Die-
ser Betrag erhöht sich für jedes weitere 
Kind, für das ebenfalls die Vorausset-
zungen des § 24b Einkommensteuer-
gesetz (EStG) erfüllt werden, um je-
weils 240 EUR. Zudem hat das Bun-
desfinanzministerium umfangreich 
zum Entlastungsbetrag Stellung bezo-
gen und dabei die positive Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs aus 2021 
umgesetzt, wonach der Entlastungsbe-
trag auch im Jahr der Eheschließung 
oder Trennung zeitanteilig bean-
sprucht werden kann, sofern die übri-
gen Voraussetzungen erfüllt werden. 
Bislang hat die Finanzverwaltung den 
Entlastungsbetrag im Jahr der Ehe-
schließung oder Trennung infolge der 
möglichen Zusammenveranlagung 
nicht anerkannt. Nunmehr ist wie folgt 
zu unterscheiden:  
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se (konkret zwischen 12 und 25 Tagen 
pro Jahr) an Messegäste und erzielten 
daraus Vermietungseinkünfte. 
2017 verkauften die Eheleute die Im-
mobilie. Das Finanzamt unterwarf den 
Gewinn wegen der zeitweise erfolgten 
Vermietung einzelner Zimmer teilwei-
se der Besteuerung. Das Finanzgericht 
Niedersachsen teilte diese Sichtweise 
jedoch nicht. Beurteilungsobjekt sei 
das gesamte Gebäude als Wirtschafts-
gut. Die zeitweise Vermietung des 
Dachgeschosses führe nicht dazu, 
dass hinsichtlich des Dachgeschosses 
innerhalb des Gebäudes ein selbst-
ständiges Wirtschaftsgut entstehe, das 
gesondert zu betrachten wäre. Die 
Freude der Eheleute währte (leider) 
nicht lange. Denn der Bundesfinanz-
hof hob die Entscheidung des Finanz-
gerichts auf. 
Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs ist 
der Gewinn aus der Veräußerung in-
soweit nicht von der Einkommensbe-
steuerung ausgenommen, als er auf 
tageweise an Dritte vermietete Räume 
entfällt. Denn eine räumliche oder 
zeitliche Bagatellgrenze für eine un-

schädliche Nutzungsüberlassung an 
Dritte besteht nicht.  
Beachten Sie 
Maßstab für die Ermittlung des anteilig 
steuerbaren Veräußerungsgewinns ist 
das Verhältnis der Wohnflächen zuei-
nander (durchgängig zu eigenen 
Wohnzwecken genutzte Wohnfläche 
zu vorübergehend zu fremden Wohn-
zwecken überlassener Wohnfläche). 
In diesem Zusammenhang ist auf die 
Wohn- und nicht auf die Nutzflächen 
abzustellen, weil § 23 EStG die Nut-
zung zu eigenen Wohnzwecken privi-
legiert.  
Merke 
Deutlich positiver ist die Sichtweise 
beim häuslichen Arbeitszimmer. Denn 
wird eine zu eigenen Wohnzwecken 
genutzte Immobilie innerhalb der Spe-
kulationsfrist veräußert, ist der Veräu-
ßerungsgewinn auch insoweit von der 
Besteuerung ausgenommen, als er auf 
ein zur Erzielung von Überschussein-
künften genutztes häusliches Arbeits-
zimmer entfällt. Dies hat der Bundesfi-
nanzhof in 2021 entschieden.  

Privates Veräußerungsgeschäft: Vorherige teilweise Vermietung  
als Steuerfalle 
Wird eine zu eigenen Wohnzwecken 
genutzte Immobilie innerhalb der Spe-
kulationsfrist (10 Jahre) verkauft, ist 
der Gewinn insoweit nicht von der 
Besteuerung ausgenommen, als er auf 
tageweise an Dritte vermietete Räume 
entfällt. Dieses steuerzahlerunfreundli-
che Urteil stammt vom Bundesfinanz-
hof.  
Hintergrund: Die Besteuerung des 
Veräußerungsgewinns eines innerhalb 
des Zehnjahreszeitraums veräußerten 
Grundstücks wird vermieden, wenn 
das Wirtschaftsgut im Zeitraum zwi-
schen Anschaffung oder Fertigstellung 
und Veräußerung ausschließlich zu 
eigenen Wohnzwecken oder im Jahr 
der Veräußerung und in den beiden 
vorangegangenen Jahren zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt wurde. Dies 
regelt § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Einkom-
mensteuergesetz (EStG). 
Sachverhalt 
Ehegatten kauften 2011 ein Reihen-
haus (ca. 150 qm Wohnfläche), das 
sie mit ihren Kindern bewohnten. 
2012 bis 2017 vermieteten sie einzel-
ne Zimmer im Dachgeschoss tagewei-
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tung berücksichtigt werden. 
Verkürzter Sachverhalt 
Der Steuerpflichtige schuldete seiner 
Ehefrau laut Trennungs- und Schei-
dungsfolgenvereinbarung einen Tren-
nungsunterhalt von monatlich 600 
EUR. Solange die Ehefrau noch im 
gemeinsamen Haus lebte, wurden 400 
EUR als Wohnvorteil der Ehefrau ge-
gengerechnet, sodass der Steuerpflich-
tige nur 200 EUR monatlich zahlte.  
In seiner Einkommensteuererklärung 
begehrte der Steuerpflichtige dann 
aber nicht nur einen Sonderausgaben-
abzug in Höhe von 7.200 EUR (12 x 
600 EUR). Für die Nutzungsüberlas-
sung der ehemaligen Familienwoh-
nung sei nicht der in der Trennungs- 
und Scheidungsfolgenvereinbarung 
zugrunde gelegte Betrag von 400 EUR, 
sondern der tatsächliche Mietwert 
seines Miteigentumsanteils, der mit 
monatlich 818,07 EUR anzusetzen sei, 
zu berücksichtigen. Diese Ansicht 
teilten weder das Finanzamt noch das 
Finanzgericht Niedersachsen.  
Der Bundesfinanzhof hingegen bestä-
tigte in der Revision die Sichtweise 
des Steuerpflichtigen. 
Zunächst ist festzuhalten, dass der 
Anwendungsbereich des § 10 Abs. 1a 
Nr. 1 EStG insoweit nicht eröffnet ist, 
als die Nutzungsüberlassung Gegen-
stand eines entgeltlichen Rechtsver-
hältnisses ist. Die entgeltliche (d. h., 
auf einem Mietvertrag beruhende) 
Überlassung einer Immobilie an den 

geschiedenen oder dauernd getrennt 
lebenden Ehegatten stellt keinen Miss-
brauch von rechtlichen Gestaltungs-
möglichkeiten dar und kann zu Ein-
künften aus Vermietung und Verpach-
tung führen, selbst wenn die Miete mit 
dem geschuldeten Barunterhalt ver-
rechnet wird. Dies hat der Bundesfi-
nanzhof bereits 1996 entschieden. 
 
Dagegen handelt es sich bei einer 
unentgeltlichen Nutzungsüberlassung 
(wie im Streitfall) um Naturalunterhalt, 
der in Höhe der ortsüblichen Miete als 
Sonderausgaben gemäß § 10  
Abs. 1a Nr. 1 EStG berücksichtigt wer-
den kann. Dabei ist die ortsübliche 
Miete auch dann anzusetzen, wenn 
die Parteien unterhaltsrechtlich einen 
betragsmäßig geringeren Wohnvorteil 
vereinbart haben. 
Beachten Sie  
Der Bundesfinanzhof hat den Streitfall 
an das Finanzgericht Niedersachsen 
zurückverwiesen. Im zweiten Rechts-
gang wird das Finanzgericht neben 
der Ermittlung der ortsüblichen Miete 
für die überlassene Immobilie insbe-
sondere zu erwägen haben, ob  
und – falls ja – in welcher Höhe ein 
auf die beiden gemeinsamen Kinder 
entfallender Wohnvorteil bei der Beur-
teilung der nach § 10 Abs. 1a Nr. 1 
EStG abziehbaren Unterhaltsleistun-
gen außer Betracht bleibt. 

Trennungsunterhalt durch unentgeltliche Überlassung einer Woh-
nung 
Steuerlich abzugsfähige Unterhalts-
leistungen können auch durch Natu-
ralleistungen bewirkt werden. Nach 
einer Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs ist bei der unentgeltlichen Über-
lassung einer Wohnung an den ge-
schiedenen oder dauerhaft getrennt 
lebenden Ehegatten die ortsübliche 
Miete auch dann anzusetzen, wenn 
die Parteien unterhaltsrechtlich einen 
betragsmäßig geringeren Wohnvorteil 
vereinbart haben. 
Hintergrund 
Unterhaltsleistungen an den geschie-
denen oder dauernd getrennt leben-
den Ehegatten sind beim begrenzten 
Realsplitting bis zu 13.805 EUR pro 
Jahr als Sonderausgaben abziehbar (§ 
10 Abs. 1a S. 1 Nr. 1 Einkommensteu-
ergesetz [EStG]). Hinzu kommen über-
nommene Beiträge zur Basiskranken- 
und Pflegeversicherung. Dies bedarf 
allerdings der Zustimmung des Unter-
haltsberechtigten, der die Unterhalts-
zahlungen seinerseits als sonstige Ein-
künfte versteuern muss. 
Wird der Sonderausgabenabzug nicht 
beantragt oder fehlt hierzu die Zustim-
mung des Empfängers der Unterhalts-
leistungen, können diese Unterhalts-
aufwendungen ggf. als außergewöhn-
liche Belastungen berücksichtigt wer-
den.  
Beachten Sie  
Die Unterhaltsleistungen können nur 
insgesamt entweder als Sonderausga-
ben oder als außergewöhnliche Belas-
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strecken. Dies kann bei einer 
„Generationenaufgabe“, wie der Her-
stellung gleichwertiger Lebensverhält-
nisse in den alten und neuen Bundes-
ländern, ein Zeitraum von bis zu 30 
Jahren sein – und dieser Zeitraum ist 
beim Soli jedenfalls 26 bzw. 27 Jahre 
nach seiner Einführung noch nicht 
abgelaufen. 
Seit 2021 werden wegen der erhöhten 
Freigrenzen nur noch Bezieher höhe-
rer Einkommen mit dem Soli belastet 
(vgl. das „Gesetz zur Rückführung des 
Solidaritätszuschlags 1995“). Nach 
Auffassung des Bundesfinanzhofs ist 
die Staffelung des Soli mit Blick auf 
das Sozialstaatsprinzip des Grundge-

setzes gerechtfertigt. 
Beachten Sie 
Auf den Soli, den Kapitalgesellschaf-
ten auf die Körperschaftsteuer zahlen 
müssen, hat die Rückführung des Soli 
keine Auswirkungen. Auch auf Ein-
künfte aus Kapitalvermögen, die der 
Abgeltungsteuer unterliegen, wird 
weiterhin der volle Soli fällig.  
Wie geht es nun weiter? Da der Bun-
desfinanzhof nicht von der Verfas-
sungswidrigkeit des Soli überzeugt ist, 
kommt eine Vorlage an das Bundes-
verfassungsgericht nicht in Betracht. 
Die Steuerpflichtigen haben aber nun 
die Möglichkeit, Verfassungsbe-
schwerde einzureichen. 

Solidaritätszuschlag in 2020 und 2021 noch nicht verfassungswidrig 

Für den Bundesfinanzhof war die Er-
hebung des Solidaritätszuschlags (Soli) 
in den Jahren 2020 und 2021 noch 
nicht verfassungswidrig. 
Bei seiner Einführung im Jahr 1995 
sollte der Soli der Abdeckung der im 
Zusammenhang mit der deutschen 
Wiedervereinigung entstandenen fi-
nanziellen Lasten dienen. Mit dem 
Auslaufen des Solidarpakts II und der 
Neuregelung des Länderfinanzaus-
gleichs zum Jahresende 2019 hat der 
Soli seine Rechtfertigung als Ergän-
zungsabgabe aber nicht verloren. 
Nach der Urteilsbegründung kann sich 
ein vorübergehender Mehrbedarf des 
Bundes auf sehr lange Zeiträume er-
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sichtigt werden, wenn sie 15 % der 
Anschaffungskosten des Gebäudes 
übersteigen. Die Aufwendungen wir-
ken sich dann „lediglich“ über die 
langjährige Gebäude-Abschreibung 
aus. 
Entscheidung  
Zu den Aufwendungen im Sinne des § 
6 Abs. 1 Nr. 1a S. 1 EStG gehören 
sämtliche Aufwendungen für bauliche 
Maßnahmen, die im Rahmen einer im 
Zusammenhang mit der Anschaffung 
des Gebäudes vorgenommenen In-
standsetzung und Modernisierung 
anfallen. Gesetzlich ausgenommen 
sind:  
§ Aufwendungen für Erhaltungsar-

beiten, die jährlich üblicherweise 

anfallen und 
§ Aufwendungen für Erweiterungen. 
Im Gegensatz zur Vorinstanz ist der 
Bundesfinanzhof der Ansicht, dass § 6 
Abs. 1 Nr. 1a EStG auf Aufwendungen 
für bauliche Maßnahmen beschränkt 
ist – und da Mieterabfindungen keine 
baulichen Maßnahmen sind, sind sie 
grundsätzlich sofort abzugsfähig. 
Beachten Sie 
Mieterabfindungen sind jedoch 
(originäre) Herstellungskosten, wenn 
sie dazu dienen, die bis dahin vermie-
teten Gebäude abzubrechen und ein 
neues Gebäude errichten zu können. 

Mieterabfindungen sind keine anschaffungsnahen Herstellungskosten 

Eine Abfindung, die der Steuerpflichti-
ge für die vorzeitige Kündigung des 
Mietvertrags und die Räumung der 
Wohnung an seinen Mieter zahlt, um 
das Gebäude umfangreich renovieren 
zu können, gehört nicht zu den an-
schaffungsnahen (fiktiven) Herstel-
lungskosten. Die Aufwendungen sind 
nach einer aktuellen Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs somit grundsätzlich 
sofort als Werbungskosten abzugsfä-
hig. 
Hintergrund  
Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a Einkommen-
steuergesetz (EStG) können Investitio-
nen innerhalb von drei Jahren nach 
der Anschaffung nicht mehr als sofort 
abziehbare Werbungskosten berück-

einen der Prüfer übergeben.  
Mit Bescheid vom 11.10.2021 teilte 
das Finanzamt der GmbH den Über-
gang zu einer Außenprüfung gemäß § 
146b Abs. 3 AO mit. Diese sollte sich 
auf den Zeitraum 2017 bis 2019 er-
strecken und neben der Körperschafts-
teuer auch die Gewerbesteuer und die 
Umsatzsteuer umfassen. 
Die hiergegen gerichtete Klage hat das 
Finanzgericht Hamburg als unbegrün-
det abgewiesen – und zwar aus fol-
genden Erwägungen: 
Werden dem Prüfer bei der Kassen-
Nachschau nicht die erbetenen Unter-
lagen übergeben, ist dies ein Grund, 
den Übergang zur Betriebsprüfung 
anzuordnen. 
Merke  
Der Betriebsprüfer verwirkt nicht die 
Möglichkeit des Übergangs, wenn er 
diesen nicht sofort anordnet, sondern 
er dem Steuerpflichtigen zunächst die 
Chance einräumt, die Unterlagen 
nachzureichen. 
Weitere Voraussetzungen sind in § 
146b Abs. 3 AO nicht normiert und 
nach Meinung des Finanzgerichts 
Hamburg auch nicht erforderlich. 
Denn der Steuerpflichtige ist nicht 
schlechter gestellt, als wenn er eine 
„normale“ Prüfungsanordnung gemäß 
§ 196 AO erhalten hätte. Insbesondere 

handelt es sich bei dem § 146b Abs. 3 
AO nicht um eine Norm mit Bestra-
fungscharakter. 
Der Innendienst oder der Prüfer, der 
die Kassen-Nachschau durchgeführt 
hat, sind nicht verpflichtet, nachträg-
lich eingereichte Unterlagen vollstän-
dig zu überprüfen. Denn dies, so das 
Finanzgericht, ist Aufgabe einer Au-
ßenprüfung.  
Beachten Sie  
Es ist nicht erforderlich, dass es sich 
bei den Feststellungen während der 
Kassen-Nachschau um unstreitige 
Feststellungen handelt.  
Merke 
Es ist auch nicht die Aufgabe des Ge-
richts, vorab im Rahmen der Überprü-
fung der Übergangsanordnung selbst 
eine Belegprüfung durchzuführen. 
Ebenfalls muss keine vollständige 
rechtliche Überprüfung der streitigen 
Fragen im Rahmen dieses Gerichtsver-
fahrens vorgenommen werden. Eine 
Grenze ist nur dann erreicht, wenn die 
Feststellungen des Betriebsprüfers 
greifbar rechtswidrig sind. 
Beachten Sie 
Das Finanzgericht Hamburg hat die 
Revision nicht zugelassen. Die GmbH 
hat aber Nichtzulassungsbeschwerde 
eingelegt.  

Kassen-Nachschau: Keine hohen Hürden für den Übergang  
zu einer Außenprüfung 
Seit 2018 besteht die Möglichkeit ei-
ner Kassen-Nachschau (§ 146b der 
Abgabenordnung (AO)). Dies ist ein 
eigenständiges Verfahren zur zeitna-
hen Aufklärung steuererheblicher 
Sachverhalte, u. a. im Zusammenhang 
mit der ordnungsgemäßen Erfassung 
von Geschäftsvorfällen. Die Kassen-
Nachschau erfolgt grundsätzlich beim 
Steuerpflichtigen durch einen Amtsträ-
ger der Finanzbehörde – und zwar 
ohne vorherige Ankündigung und 
außerhalb einer Außenprüfung. Das 
Finanzgericht Hamburg hat sich nun 
mit den Voraussetzungen für den 
Übergang zu einer Außenprüfung 
beschäftigt. 
Sachverhalt 
Am 15.9.2021 erfolgte bei einem Res-
taurant (GmbH) eine Kassen-
Nachschau. Der Umfang der Nach-
schau beinhaltete die Ordnungsmä-
ßigkeit der Kassenführung. Die von 
den Prüfern erbetenen Aufzeichnun-
gen stellten die Mitarbeiter der GmbH 
den Prüfern nicht zur Verfügung. Be-
gründung: Die Unterlagen seien im 
Büro des Geschäftsführers verschlos-
sen und nur dieser habe zu dem Büro 
einen Schlüssel. 
Die Prüfer übergaben eine Liste der 
nachzureichenden Unterlagen. In der 
Folgezeit wurden die Unterlagen an 

¢ Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 

Freiberufler und Gewerbetreibende 



Freiberufler und Gewerbetreibende 

Seite 6  
Freiberufler und Gewerbetreibende / Umsatzsteuerzahler 

riellen Vertrag sollten vom Kaufpreis 
70.000 EUR auf den Grund und Bo-
den, 680.000 EUR auf das Gebäude 
und 100.000 EUR auf den Garten 
entfallen.  
Entgegen der Einkommensteuer-
Erklärung, in der der Garten nicht in 
die Ermittlung einbezogen wurde, 
bezog das Finanzamt 22,62 % des 
Gesamtkaufpreises in den Aufgabege-
winn ein. Das Finanzgericht Münster 
sah das allerdings anders. 
Die Gartenanlage ist steuerlich als 
selbstständiges Wirtschaftsgut anzuse-
hen, auch wenn sie zivilrechtlich mit 
dem Grund und Boden und dem Ge-
bäude eine Einheit bildet. Der Garten 

weist keinen Zusammenhang zu den 
dem Betriebsvermögen des Architek-
ten zugeordneten Büroflächen auf. Er 
ist von den im Dachgeschoss befindli-
chen Büroflächen aus nicht zugäng-
lich gewesen und wurde ausschließ-
lich privat genutzt. Wegen der beson-
ders aufwendigen Herstellung bzw. 
Umgestaltung war der Garten vom 
„nackten“ Grund und Boden zu unter-
scheiden.  
Für das Finanzgericht bestanden keine 
Anhaltspunkte dafür, dass die Kauf-
preisaufteilung nur zum Schein getrof-
fen wurde. Der dem Garten zugewie-
sene Anteil erschien vertretbar. 

Betriebsaufgabegewinn: Keine Einbeziehung eines anteiligen Kauf-
preises für einen Garten 
Nach einer Entscheidung des Finanz-
gerichts Münster ist ein auf den Garten 
eines gemischt genutzten Grundstücks 
entfallender anteiliger Kaufpreis nicht 
in den Aufgabegewinn eines Architek-
tenbetriebs einzubeziehen.  
Sachverhalt 
Das Büro eines Architekten befand 
sich in seinem ansonsten zu Wohn-
zwecken genutzten Einfamilienhaus 
und umfasste 22,62 % der Wohnflä-
che. Zum Grundstück gehörte ein ca. 
150 qm großer, aufwendig gestalteter 
Garten. Im Streitjahr 2014 wurde das 
Grundstück für 850.000 EUR veräu-
ßert und kurze Zeit später die Be-
triebsaufgabe erklärt. Nach dem nota-

Steuerausweis“ erging nun ein Urteil 
des Europäischen Gerichtshofs in ei-
nem österreichischen Verfahren, wel-
ches der deutschen Handhabung ent-
gegensteht.  
Der Europäische Gerichtshof hat Fol-
gendes entschieden: Hat ein Steuer-
pflichtiger eine Dienstleistung erbracht 
und in seiner Rechnung einen Mehr-
wertsteuerbetrag ausgewiesen, der auf 
der Grundlage eines falschen Steuer-
satzes berechnet wurde, schuldet er 
den zu Unrecht in Rechnung gestell-
ten Teil der Mehrwertsteuer nicht, 

wenn keine Gefährdung des Steuer-
aufkommens vorliegt, weil diese 
Dienstleistung ausschließlich an End-
verbraucher erbracht wurde, die nicht 
zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. 
Somit kam es auf die zweite Frage, die 
sich mit der Berichtigung der Rech-
nungen befasste, nicht mehr an. 
Beachten Sie  
Die Regelungen zur Anwendung des § 
14c Abs. 1 UStG werden nun geändert 
bzw. unionskonform ausgestaltet wer-
den müssen.  

Keine Steuerschuld für überhöhten Steuerausweis an Endverbraucher 

Weist ein Unternehmer in der Rech-
nung einen höheren als den gesetzlich 
geschuldeten Umsatzsteuerbetrag aus 
(z. B. 19 % anstatt 7 %), schuldet er 
auch den überhöhten Betrag.  
§ 14c Abs. 1 S. 2 Umsatzsteuergesetz 
(UStG) erlaubt zwar die Korrektur des 
überhöhten Ausweises per Rechnungs-
berichtigung. Doch gerade bei vielen 
Kleinbetragsrechnungen an Endver-
braucher ist dies problematisch bzw. 
faktisch unmöglich, weil die Kontakt-
daten der Personen oft nicht bekannt 
sind. Zu der Thematik „überhöhter 

Umsatzsteuerzahler 

¢ Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 



Arbeitgeber 

Seite 7  
Arbeitgeber / Hinweise 

lichen Zuschüsse an die Steuerpflichti-
ge im Streitjahr 2014 an den Zuschüs-
sen zum Mutterschaftsgeld nach dem 
MuSchG, die Arbeitnehmerinnen von 
ihrem Arbeitgeber erhalten. Die Vo-
raussetzungen des § 3 Nr. 1 Buchst. d 
EStG sind bei tarifvertraglichen Zu-
schüssen jedoch nicht erfüllt. Wäh-
rend Arbeitnehmerinnen Zuschüsse 
zum Mutterschaftsgeld, die der Arbeit-
geber an sie entrichtet, steuerfrei er-
halten, sieht das Gesetz eine Steuerbe-
freiung für Zuschüsse an selbstständi-
ge Frauen nicht vor. 
Beachten Sie  
Durch die seit 2018 geltende Neufas-

s u n g  d e s  M u S c h G  i s t  
§ 19 Abs. 1 MuSch (Mutterschaftsgeld 
für Mitglieder einer gesetzlichen Kran-
kenkasse) auf Frauen anwendbar, die 
wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbst-
ständigkeit als arbeitnehmerähnliche 
Person anzusehen sind. Nicht in den 
gesetzlichen Mutterschutz für arbeit-
nehmerähnliche Frauen einbezogen 
sind aber nach wie vor die Zuschüsse 
zum Mutterschaftsgeld. 
 

Mutterschaftszuschuss aufgrund Tarifvertrag nicht steuerfrei 

Nach § 3 Nr. 1 Buchst. d Einkommen-
steuergesetz (EStG) sind insbesondere 
das Mutterschaftsgeld nach dem Mut-
terschutzgesetz (MuSchG) und der 
Zuschuss zum Mutterschaftsgeld nach 
dem MuSchG steuerfrei. Tarifvertragli-
che Zuschüsse einer Rundfunkanstalt 
an eine selbstständige Journalistin 
anlässlich ihrer Schwangerschaft und 
Mutterschaft fallen nach einer Ent-
scheidung des Bundesfinanzhofs aber 
nicht darunter. Es handelt sich viel-
mehr um steuerbare Einnahmen aus 
der freiberuflichen Tätigkeit als Jour-
nalistin. 
Zwar orientierten sich die tarifvertrag-

Dienstleistungen fallen. Leider hat der 
Bundesfinanzhof (Beschluss vom 
1.9.2022, Az. VI R 8/22) die eingeleg-
te Revision als unzulässig verworfen, 

da sie nicht rechtzeitig begründet wur-
de. Somit ist eine höchstrichterliche 
Entscheidung vorerst nicht zu erwar-
ten. 

Steuerermäßigung für Abwasserentsorgung und Müllabfuhr:  
Revision zu spät begründet 
Das Finanzgericht Münster hatte ent-
schieden, dass Müllentsorgungs- und 
Abwassergebühren nicht unter die 
Steuerermäßigung für haushaltsnahe 

Hinweise 
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kosten bei beruflich und betrieblich 
veranlassten Auslandsreisen veröffent-
licht. Sie gelten ab dem 1.1.2023. Die 
Pauschbeträge für Übernachtungskos-
ten sind ausschließlich in den Fällen 

der Arbeitgebererstattung anwendbar. 
Für den Werbungskostenabzug sind 
nur die tatsächlichen Übernachtungs-
kosten maßgebend; dies gilt entspre-
chend für den Betriebsausgabenabzug.  

Pauschbeträge für berufliche Auslandsreisen ab 2023 

Das Bundesfinanzministerium hat mit 
Datum vom 23.11.2022 (Az. IV C 5 - 
S 2353/19/10010 :004) aktualisierte 
Pauschbeträge für Verpflegungsmehr-
aufwendungen und Übernachtungs-

Nach dem Grunderwerbsteuergesetz 
beträgt der Steuersatz 3,5 %. Die Bun-
desländer haben jedoch die Möglich-
keit, den Steuersatz selbst festzulegen. 
Nach der Erhöhung in Sachsen liegt 
der Steuersatz nur noch in Bayern bei 

3,5 %. „Spitzenreiter“ mit jeweils 6,5 
% sind Brandenburg, Nordrhein-
Westfalen, das Saarland, Schleswig-
Holstein und Thüringen. 

Grunderwerbsteuer: Anstieg in Hamburg und Sachsen  

In zwei Bundesländern wird der Im-
mobilienerwerb teurer. Denn Ham-
b u r g  ( v o n  4 , 5  %  a u f  
5,5 %) und Sachsen (von 3,5 % auf 
5,5 %) haben die Grunderwerbsteuer 
zum 1.1.2023 erhöht. 
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Dankes- und Wunschformel im Arbeitszeugnis 

Recht 

Von Dr. Jan Blitz, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

Ende mit einer Dankes- und Wunsch-
formel zu versehen. Denn nach Auf-
fassung des Bundesarbeitsgerichts sind 
auf Seiten des Arbeitgebers auch die 
Meinungsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 
GG und seine durch Art. 12 Abs. 1 
GG geschützte Unternehmerfreiheit 
zu berücksichtigen. Zwar sei auf Sei-
ten des Arbeitnehmers auch dessen 
Berufsausübungsfreiheit nach Art. 12 
Abs. 1 GG zu berücksichtigen (denn 
eine Schlussformel, die Dank und gute 
Wünsche enthält, erhöht ggf. die Be-
werbungschancen des Arbeitnehmers 
bei einem anderen Arbeitgeber). Das 
Interesse des Arbeitgebers, seine inne-
re Einstellung zu dem Arbeitnehmer 
sowie seine Gedanken- und Gefühls-
welt nicht offenbaren zu müssen, ist 
jedoch nach Auffassung des Bundesar-
beitsgerichts höher zu bewerten als 
das Interesse des Arbeitnehmers an 
einer Schlussformel.  
 
In diesem Zusammenhang betonte das 
Bundesarbeitsgericht, dass ein Arbeits-
zeugnis primär Angaben über Leistung 
und Verhalten des Arbeitnehmers ent-
halten muss. Positive Schlusssätze 
können zwar geeignet sein, die Be-
werbungschancen des Arbeitnehmers 
zu erhöhen. Der materielle Aussage-
gehalt von auf die Gesamtnote abge-
stimmten Schlusssätzen beschränke 
sich allerdings im Wesentlichen da-
rauf, dass der Arbeitgeber die bereits 
abgegebene Leistungs- und Verhal-
tensbeurteilung mit anderen Worten 
nochmals formelhaft wiederholt. Da-

mit trage eine Schlussformel nicht zur 
Realisierung des Zeugniszwecks bei. 
Aus der Schlussformel ergeben sich 
nach Auffassung des Bundesarbeitsge-
richts für den Zeugnisleser bei objekti-
ver Betrachtung keine über die eigent-
liche Leistungs- und Verhaltensbeur-
teilung hinausgehenden Informationen 
zur Beurteilung, inwieweit der Arbeit-
nehmer für eine zu besetzende Stelle 
geeignet ist. Durch eine Dankes- und 
Wunschformel bringe der Arbeitgeber 
vielmehr nur Gedanken und Gefühle 
zum Ausdruck, die weder Rückschlüs-
se auf die Art und Weise, in der der 
Arbeitnehmer die ihm übertragenen 
Aufgaben erledigt hat, noch auf des-
sen für das Arbeitsverhältnis wesentli-
chen Charaktereigenschaften und Per-
sönlichkeitszüge zulassen.  
 
Arbeitgeber sind mithin nicht ver-
pflichtet, das Arbeitszeugnis am Ende 
mit einer Dankes- und Wunschformel 
zu versehen.  
 
 
Rechtsanwalt Dr. Blitz 
-Fachanwalt für Arbeitsrecht- 

Mit Urteil vom 25.01.2022 (Az. 9 AZR 
146/21) hat das Bundesarbeitsgericht 
bestätigt, dass ein Arbeitgeber nicht 
verpflichtet ist, ein Arbeitszeugnis mit 
einer Schlussformel zu versehen, in 
der der Arbeitgeber dem Mitarbeiter 
für die geleistete Arbeit dankt und ihm 
für die Zukunft alles Gute und viel 
Erfolg wünscht. 
 
Bei dem vom Bundesarbeitsgericht zu 
entscheidenden Fall hatte sich der 
Arbeitgeber und der Mitarbeiter zu-
nächst im Rahmen eines Kündigungs-
schutzprozesses vor den Arbeitsge-
richten über die Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses geeinigt und bezüg-
lich des zu erteilenden Arbeitszeugnis-
ses geregelt, dass der Arbeitgeber dem 
Mitarbeiter ein qualifiziertes wohlwol-
lendes Arbeitszeugnis erteilt. Der Ar-
beitgeber hat sodann ein Arbeitszeug-
nis erteilt und als Schlussformulierung 
lediglich aufgenommen, dass der Mit-
arbeiter mit dem heutigen Tage aus 
dem Unternehmen ausscheidet. Der 
Mitarbeiter war hiermit nicht einver-
standen und klagte vor Gericht auf 
Änderung des Zeugnisses dahinge-
hend, dass der Arbeitgeber dem Mitar-
beiter für die geleistete Arbeit dankt, 
ihm für die berufliche und private 
Zukunft weiterhin alles Gute und viel 
Erfolg wünscht. Vor dem Landesar-
beitsgericht hatte der Mitarbeiter zu-
nächst Erfolg, jedoch sah das Bundes-
arbeitsgericht die Sache anders und 
erklärte, dass der Arbeitgeber nicht 
verpflichtet ist, ein Arbeitszeugnis am 
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